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E r l ä u t e r u n g e n 
ZU dem 

T e i 1 b e b a u u ngs p l a n 
der Gemeinde Haßloch 

für das Gebiet innerhalb der "usseren Sandweg-Gewanne",das 
begrenzt wird von: 
a) im Westen des Grundstückes Pl.Nr. 3954/5, 
b) im Osten der Schlachthofstrasse, 
c) im Norden der Bahnlinie Neustadt-Ludwigshafen und 
d) im Süden der verlängerten Gottlieb-Duttenhöfer-Strasse. 

1. 
1) Die zeichnerische Darstellung des Teilbebauungsplanes ist in Ver­ 

bindung mit diesen Erläuterungen maßgebend für 
a) die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften ($ 2o,Abs.1 

Buchst. b und c, $6o, $ 63 des Aufbaugesetzes), 
b) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Maßnahmen zur Ord­ 

nung des Grund und Bodens und der Bebauung. 
($} 23-59, $ 61 und 62 des Aufbaugesetzes) 

2) Die in der zeichnerischen Darstellung vorgesehenen Gebäude mit 
Angabe des Dachfirstverlaufes sowie der Fahrbahnbreite und Vor­ 
gartentiefe, sind für die Übertragung in die Wirklichkeit ver­ 
bindlich. 

II. 
Mit der Umgrenzungslinie in blauer Farbe ist unter Einschluß des 
bisherigen Baugebietes auch das künftige Baugebiet nach Maßgabe 
des genehmigten Aufbauplanes vom 26.+.1950 abgegrenzt. Das Bauge­ 
biet; wird in Übereinstimmung mit dem Aufbauplan eingeteilt in 

ein Industriegelände. 
Zur Ordnung des Grund und Bodens werden folgende Maßnahmen er­ 
griffen: 
1) Für folgende Strasse ist die Überführung von Grundflächen 

des Gemeindebedarfs in das Eigentum der Gemeinde jot;wendig: 
a) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Strasse auf die Linge des In­ 

dustriegelindes der Firma Rosenthal. 
2) In de vorgesehenen Industriegelände wird eine Umlegung ledig­ 
lich bezüglich des Grundstückes Pl.Nr. 3914, welches in der 
zeichnerischen Darstellung grün umrandet ist, durchgeführt. 

\

Alle übrigen Grundstücke sind bereits Eigentum der Gemeinde, 
welche nach der Vermessung in Eigentum der Fima Rosenthal 

S1ehe Nachtrag übergehen. 
umseitig ur Qrdnungder_Bebauung wird folgendes bestimmt: 

A. Allgemeines 
1) Soweit in der zeichnerischen Darstellung Vorgärten vorgesehen 

sind, dürfen diese nicht bebaut werden. 
2) Die in der zeichnerischen Darstellung vorgesehenen vorderen 

Baufluchtlinien sind bei allen Bauten einzuhalten. 
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Wärend der Auflagefrist haben die Beteiligten Plastik-Ver­ 
packung GmbH. und Frau Kath Brauch, Hassloch ihren Gruridbe­ 
sitz an die Gemeinde verkauft, sodass es in dem Umlegungsge­ 
biet ausser der Gemeinde Hassloch keine Beteiligten mehr gibt. 

Neustadt an der Weinstrasse,den 50, März 1955 
Landrat sa mt ± 
- ~- reisb amt .. 
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B) Sondervorschriften_fdr das vorgesehene Baugebiet 
Industriegelände 

1) Die Bebauung ist in offener Bauweise vorgesehen. 

2) Die Industriegebäude sind als ein- oder zeigeschossige 
Einzel- oder Reihenhäuser mit rechteckiger Grundrißfläche 
und Sattel- oder Walmdach zu gestalten. 

3) Die Erweiterungsgebäude der Gemeindewerke an der Schlachthof­ 
und Gottlieb-Duttenhöfer-Strasse müssen zeigeschossig mit 
Waldach errichtet werden. 

4) Die Aussenwände der Gebäude müssen in hellen Tönen verputzt 
oder gestrichen werden. 

5) Zwischen Strasse und Industriegebäude ist ein Mindestabstand 
(Grünstreifen) von 18 letemn einzuhalten. Bei der Erweite­ 
rungsbauten der Gemeindewerke ist zwischen Strasse und Ge­ 
bäude ein Abstand von 8 Metern einzuhalten. 

6) Zwischen der Bahnlinie Neustadt-Ludwigshafen und dem Industriu 
gelinde der jimna Rosenthal behält die Gemeinde den rot um­ 
randeten Streifen für eine evtl. Weiterführung des vorhande­ 
nen Industriegeleises. 

7) Die Abwässer der Industriebetriebe müssen von diesen nach 
vorschriftsmässiger Klärung dem vorhandenen Abwasserkanal 
beim Schlachthof zugeführt werden. 

Haßlooh, den 21. Januar 1955 
Die Gemeindeverwaltung: 

Bürgermeister. 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gemäß $} 19 AG. 
erfolgte in der Zeit vom 22.1.1955 bis 21.2.1955 und wurde in 
ortsüblicher Weise bekanntgegeben. Einwände gegen den Bebauungs­ 
plan wurden von den Beteiligten nicht erhoben. 

Haßloch, den +. März 1955 
Die ·emeindeverwaltung: 
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lestlt an der Weinstrass, de...3.3..2.2.2........19....... 
Landratsamt; 

Kreisbauamt ­ 
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II Fertigung 
Im Vollzuge des g 19 (2) des Au!baugcsetzos 
vom 1.8. 1949 
m» RE. ».23.5.1955 M..Kff/-!X9, 
Tc. Nr ~~,s3 in Verbindung 
mit dem Bebauungsplan vom.<7.1, 1955 
genehmigt. 
Nev:tat,Weintraßs, den.._3.5,1g5,_ 

Der Regierungspräsident der Pfalz 
/- icuabteiiung­ 
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Gemäß Auszug aus dar NiederschrR 
Vom ~9', ~ J"f ' G · --------..VOn dgr iemeinde 
am, t.,9,55 E 
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